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Gesetz 
über zwingende Arbeitsbedingungen 

bei grenzübe&chreitenden ~ienstleiaungen 
(Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) 

Vom 26. Februar 1996 

Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder den Arbeitgeber mit S i  im Inland. Tarifvertrag des Bau- 
und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende gewerbes nach Satz 1 ist auch ein Tarifvertrag, der die 
Gesetz beschlossen: Erbringung von Montageleistungen auf Baustellen außer- 

halb des Betriebssitzes zum Gegenstand hat. 

5 1 (2) Absatz 1 gilt unter den dort genannten Vorausset- 
(1) ~i~ ~ ~ ~ h t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  eines für allgemeinverbindlich zungen auch für allgemeinverbindlich erklärte Tarifver- 

erklärten Tarifvertrages des Baugewerbes im Sinne der träge im Bereich der Seeschiffahrtsassistenz. 
55 1 ynd 2 der Baubetriebe-Verordnung vom 28. OMo- (3) Sind im Zusammenhang mit der Gewährung von 
ber 1980 (BGBI. I S. 2033). geändert durch Verordnung Urlaubsanspruchen nach Absatz 1 die Einziehung von 
vom 24. Oktober 1984 (BGBI. I S. 1318), finden, Soweit Beiträgen und die Gewährung von Leistungen durch all- 
der Betrieb überwiegend Bauleistungen im Sinne des gemeinverbindliche Tarifverträge einer gemeinsamen 
5 75 Abs. 1 Nr. 2 des Arbeitsförderungsgesetzes vom Einrichtung der Tarifvertragsparteien übertragen, so fin- 
25. Juni 1969 @GEI. I S. 582). zuletzt geändert durch den die Rechtsnormen solcher Tarifverträge auch auf 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1995 (BGBI. I einen ausländischen Arbeitgeber und seinen im räum- 
S. 1809), erbringt und nicht ohnehin deutsches Recht für lichen Geltungsbereich des Tarifvertrages beschäftigten 
das Arbeitsverhältnis maßgeblich ist, auch auf ein meitnehmer zwingend ~ n ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ,  wenn in den betref- 
Arbeitsverhältnis zwischen einem Arbeitgeber mit Sitz im fenden Tarifverträgen oder auf sonstige Weise sicherge- 
Ausland und seinem im räumlichen Geltungsbereich die- stellt ist, daß 
ses Tarifvertrages beschäftigten Arbeitnehmer zwingend 
Anwendung, wenn und soweit 1. der ausländische Arbeitgeber nicht gleichzeitig zu 

Beiträgen nach dieser Vorschrift und Beiträgen zu 
1. der Tarifvertrag ein für alle unter seinen Geltungsbe- einer vergleichbaren Einrichtung im Staat seines Sit- 

reich fallenden Arbeitnehmer einheitliches Mindest- zes herangezogen wird und 
entgeit enthält und 

2. das Verfahren der gemeinsamen Einrichtung der 
2. auch inländische Arbeitgeber, die ihren Sitz außerhalb Tarifvefiragsparteien eine Anrechnung derjenigen Lei- 

des räumlichen Geltungsbereichs dieses Tarifvertra- stungen die der ausländische Arbeitgeber 
ges haben, ihren im räumlichen Geltungsbereich des zur ~ r f ü l l ~ ~ ~  des gesetzlichen, tarifvertraglichen oder 
Tarifvertrages beschäftigten Arbeitnehmern minde- einzelvertraglichen Urlaubsanspmchs seines Arbeit- 
stens diese am Arbeitsort geltende tarifvertragliche nehmers bereits erbracht hat. 
Arbeitsbedingung gewähren müssen. Ein Arbeitgeber im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist ver- . 

Die zwingende Wirkung nach Satz 1 gilt unter den dort pflichtet, einer gemeinsamen Einrichtung der Tarifver- 
genannten Voraussetzungen mit Ausnahme der Num- tragsparteien die ihr nach Satz 1 zustehenden Beiträge 
mer 1 auch für die Rechtsnormen eines für allgeInein- „ leisten. ~i~~ gilt auch für einen unter den Geltungs- 
verbindlich erklärten Tarifvertrages des Baugewerbes bereich eines ~ ~ ~ i f v ~ r t ~ ~ g ~ ~  nach satz 1 fallenden 
im Sinne der $5 1 und 2 der Baubetriebe-Verordnung ~ r b ~ i t ~ ~ b ~ ~  mit sitz im fnland. 
vom 28. Oktober 1980 (BGBI. I S. 2033), geändert durch 

(4) Für die Zuordnung zum betrieblichen Geltungsbe- Verordnung vom 24. Oktober 1984 (BGBI. I S. 1318). die 
reich eines Tarifvertrages nach den Absätzen 1,2 und 3 die Dauer des Erholungsurlaubs. Uriaubsentgelt gelten die vom Arbeitgeber mit Sitz im Ausland im oder ein zusätzliches Urlaubsgeld zum Gegenstand 

haben. Ein Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 ist ver- eingesetzten Arbeitnehmer in ihrer Gesamtheit als 

pflichtet, seinem Arbeitnehmer im Sinne des Satzes 1 die Betrieb. 

in den Sätzen 1 und 2 vorgeschriebenen Arbeitsbedin- (5) Von der Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 bis 3 
gungen zu gewähren. Dies gilt auch für einen unter den sowie der Absätze 2 und 3 Satz 1 und 2 bereits ab dem 
Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Satz 1 fallen- ersten Tag der Beschäftigung eines Arbeitnehmers nach 
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Absatz 1 im Inland kann in Ausnahmefällen aboesehen 6 5 - " - 
werden, wenn dies in dem betreffenden Fall wegen des (1) ordnungswidrig handelt, wer vors2tziich oder fahr- 
geringen Umfangs der zu erbringenden Leistungen ,zee;m 

na--,s 
angemessen und begründet erscheint. 

1. entgegen 5 1 Abs. 1 Satz 3, auch in Verbindung mit 
5 2 Satz 4, einem Arbeitnehmer eine dort genannte 

(1) Für die Prüfung der Arbeitsbedingungen nach § 1 
Arbeitsbedingung n i ~ h t  gewährt, 

sind die Bundesanstalt für Arbeit und die Hauptzollämter 2. entgegen § 1 Abc. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit 
zuständig. Satz 3, einen Beitrag nicht leistet oder 

(2) 5 150a des Arbeit~förderungsgesetz~~ ist entspre- 3. entgegen 5 2 Abc. 2 Satz 1. auch in Verbindung mit 
chend anzuwenden mit der Maßgabe, daß die dort 5 150a Abs. 5 Satz 1 des Arbeit~forderun~s~ecetzes, 

genannten B~~~~~~~ auch ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  in Arbeitsverträge, eine Prüfung nicht duldet, bei einer Prüfung nicht mit- 
~i~,-~~~~~.~,ft~~ nach § des ~ ~ ~ h ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  und wirkt, eine genannte Unterlage nicht oder nicht voli- 

andere Geschäftsunterlagen nehmen können, die mittel- ständig vorlegt, eine Auskunft über Tatsachen, die 
bar oder unmittelba5,~uskunft über die ~ i ~ h ~ l t ~ ~ ~  der darüber Aufschluß geben, ob die Arbeitsbedingungen 

Arbeitsbedingungen ,4ach geben, und die nach nach 5 1 eingehalten werden, nicht, nicht richtig oder 

5 150a A ~ S .  5 satz 1 des ~ ~ b ~ i t ~ f ö ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  zur nicht vollständig erteilt, entgegen 5 2 Abs. 2 Satz 1 in 

Mitwirkung Verpflichteten diese Unterlagen vorzulegen Verbindung mit 5 150a Abs. 5 Satz 2 des Arbeitsfor- 
haben. 5 233b ~ b s .  2 und za des ~ ~ b ~ i t ~ f o ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  deruwsgesetzes das Betreten eines Grundst~ckes 
gesetzes findet entsprechende Anwendung. Die genann- oder eines Geschäftsraumes nicht duldet, entgegen 

ten Behörden duffen nach Maßgabe der datenschutz- 5 2 Abc. 2 Satz 1 in Verbindung mit 5 150a Abs. 6 

rechtlichen Vorschriften auch mit Behörden anderer Mit- ' Satz 1 des Arbeitsförderungsgesetzes die erforder- 
lichen Daten nicht oder nicht vollständig zur Verfü- gliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die gung steilt, entgegen § Abs, eine Unterlage nicht entsprechende Aufgaben wie nach diesem Gesetz bereithält oder entgegen 5 3 die Anmeldung oder die durchführen oder für die Bekämpfung illegaler Beschäf- Versicherung gegenüber dem zuständigen Landesar- tigung zuständig sind oder Auskünfte geben konnen, ob beitsamt nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

ein Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen nach 5 1 einhält, nicht rechtzeitig vorlegt, 
zusammenarbeiten. Für die Datenverarbeitung, die dem 
in Absatz 1 genannten Zweck oder der Zusammenarbeit . (2) Ordnungswidrig handelt, wer Bauleistungen irn 
mit den Behörden des Europäischen Wirtschaftsraums Sinne des 5 75 Abs. 1 des Arbeitsförderungsgesetzes in 
dient, findet 5 67 Abc. 2 Nr. 4 des Zehnten Buches Sozi- erheblichem Umfang ausführen Iäßt, indem er als Unter- 
algesetzbuch keine Anwendung. nehmer einen anderen Unternehmer beauftragt. von dem 

er weiß oder leichtiertig nicht weiß, daß dieser bei der 
(3) Jeder Arbeitgeber mit Sitz im Ausland ist verpflich- dieses Auftrags 

tet, die für die Kontrolle der Einhaltung der Rechtspflich- 
ten nach 5 1 A ~ S .  1 Satz 3 und A ~ S .  3 Satz 2 erforder- 1. gegen 5 1 verstößt oder 
lichen Unterlagen im Inland bereitzuhalten. 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zuläßt, daß ein 

(4) ~ü~ die ~ ~ t ~ ~ h ~ i d ~ ~ ~  gemäß 5 1 A ~ S .  5 ist die Nachuntemehmer tätig wird, der gegen 5 1 verstößt. 

desanstalt für Arbeit zuständig. (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1 und 2 sowie des Absatzes 2 mit einer 

5 3 Geldbuße bis zu hunderttausend Deutsche Mark, in den 
von einem ~ ~ b ~ i t ~ ~ b ~ ~  ohne sitz ~ ~ l t ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ i ~ h  Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu 

dieses Gesetzes, der einen oder mehrere Arbeitnehmer dreißigtausend Deutsche Mark geahndet werden. 

innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des 5 36 Abc. 1 
beschäftigt, ist vor Beginn jeder Bauleistung eine schriii- Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die 
Iiche Anmeldung in deutscher Sprache bei dem für den in 2 Abs. 1 genannten Behörden. 
Ort der Baustelle zuständigen Landesarbeitsamt vorzule- (5) ~i~ ~ ~ l d b ~ ß ~ ~  fließen in die Kasse der Verwal- 
gen, die die für die Prüfung wesentlichen Angaben ent- tungsbehörde, die den ~ ~ ß ~ ~ l d b ~ ~ ~ h ~ i d  erlacsen hat, 
hält. Wesentlich sind die Angaben über Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bun- . . 
1. die Namen der von ihm im Geltungsbereich dieses des und der bundesunmiiielbaren Körperschaften und 

Gesetzes beschäftioten Arbeitnehmer. Anstalten ailt das Verwaltunas-Vollstreckunosaesetz. Die 
nach ~at; 1 zuständige ~ ä s s e  trägt abieiChend von 2. Beginn und voraussichtliche Dauer der Beschäftigung 
§ 105 Abs, des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sowie 
die notwendigen Auslagen; sie ist auch ersatzpflichtig im 

3. den Ort der Beschäftigung (Baustelle). Sinne des 5 110 Abs. 4 des Gesetzes über Ordnungs- . 

Der Arbeitgeber hat der Anmeldung eine Versicherung widrigkeiten. 
beizufügen, daß er die in 5 1 vorgeschriebenen Arbeits- 
bedingungen einhält. 

5 6 
Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen 

o d Liefer-, Bau- oder Dienstleistunasauftraa der in 5 57a 
8 Abc. 1 Nr. 1 bis 8 des ~aushaltsgrundsätze~e&es 

Für die Anwendung dieses Gesetzes gilt die im Inland aenannten Auftraaaeber sollen Bewerber für eine anoe- 
gelegene Baustelle als Geschäftsraum "nd der mit der hessene Zeit biszur nachgewiesenen ~iederherstell;ng 
Ausübung des Weisungsrechts des Arbeitgebers Beauf- ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen 
tragte als Gehilfe im Sinne des § 11 Abs. 3 des Verwal- eines Verstoßes nach 6 5 mit einer Geldbuße von wenia- 
tungszusteliungsgesetzes. stens fünftausend ~eütsche Mark belegt worden Si$. 
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Das gleiche gilt auch schon vor Durchführung eines Buß- 9 7 
geldveriahrens, wenn im Einzelfall angesichts der 
Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwie- Dieses Gesetz tritt am 1. März 1996 in Kraft und am 
genden Verfehlung nach Satz 1 besteht. 1. September 1999 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und 
wird im Bundesgesetzblatt verkündet. 

Berlin, den 26. Februar 1996 

Der Bundespräs iden t  
Roman Herzog  

Der  Bundeskanz ler  
Dr. H e l m u t  K o h l  

Der  Bundesmin is te r  
fü r  A rbe i t  u n d  Soz ia lo rdnung  

N o r b e r t  B lüm 

Für  den Bundesmin is te r  d e r  Finanzen 
Der  Bundesmin is te r  

fü r  A rbe i t  u n d  Soz ia lordnuna 
Norber t  B l ü m  

Der  Bundesmin is  
f ü r  Raumordnung, Bauwesen 

K laus Töp fe r  
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